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Änderungsantrag 

Hannover, den 10.12.2025 

Fraktion der AfD 

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 
(Haushaltsgesetz 2026 - HG 2026 -) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 19/7910 neu 

Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen - Drs. 19/9300 und 19/9308 

Der Landtag wolle den Gesetzentwurf der Landesregierung mit den aus der Anlage ersichtlichen 
Änderungen zu Einzelplan 08 beschließen. 

Begründung 

Das Land Niedersachsen hat einen grundsätzlichen Reformbedarf. Die Strukturen der 1990er-Jahre 
passen nicht mehr zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Seit Jahren weicht die Politik 
diesem Reformbedarf aus. Für das Jahr 2026 wird das Ausweichen hinter einer historisch hohen 
Neuverschuldung versteckt. Bevor aber kommende Generationen derart verschuldet werden, bedarf 
es einer Definition von „Niedersachsen 2050“, also davon, mit welcher Zielvorstellung das Land Nie-
dersachsen in die Zukunft getragen werden soll. 

 

Jens-Christoph Brockmann 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

 

(Verteilt am      ) (Verteilt am 12.12.2025) 
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Zweckbestimmung

Kap. Titel Haushaltsvermerke (HV) alt Änderung Änderung Änderung neu Bemerkungen / ggf. Hinweis auf 

(ggf. Hinweis auf VE) 2026 Einnahmen Ausgaben VE 2026 Änderungsbedarf bei fachgesetzlichen Regelungen

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 -

0802 TGr. 64 Elektromobilität und 

Alternative Antriebe

            15.356.000   - 15.000.000                  356.000   Bedarf wird nicht erkannt.

0802 884 11 Zuführung an den 

Wirtschaftsförderfonds zur 

Finanzierung von 

Investitionen (Kapitel 5081)

          166.200.000   - 44.704.000           121.496.000   Bedarf wird nicht erkannt.

0820 521 10 Betrieb, Wartung und 

Unterhaltung von 

Landesstraßen

            27.017.000   + 4.000.000             31.017.000   Mehr wegen zusätzlichen Erhaltungsmaßnahmen.

0820 TGr. 61 Investitionsbudget 

Landesstraßenbauplafond

          114.296.000   + 35.704.000           150.000.000   Mehr wegen zusätzlichen Erhaltungsmaßnahmen.

5081 TGr. 75 Aufbau einer nachhaltigen 

Wasserstoffwirtschaft

            40.000.000   - 40.000.000                             -   Bedarf wird nicht erkannt.

mehr
- + 39.704.000 -

weniger
- - 99.704.000 -

Saldo
- - 60.000.000 -
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